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A.    Vorstand  
  

1. Vorsitzender   
 
Börsentermin 2010 
13. Dezember 2010, 18.15 h im Hotel „ Zur Stemmer Post“ . 
K O C H 
 
Lehrwart  
 
Kreisauswahl – Trainingszeiten 
Die Trainingseinheiten der Kreisauswahlmannschaften sowie die Kader der Kreisauswahlmannschaften der 
Jahrgänge 1996 (männlich) sowie 1997 (männlich und weiblich) sind auf der Homepage des 
Handballkreises veröffentlicht. 
Die jeweiligen Trainingstermine für die Kreisauswahlspieler und -spielerinnen dieser Jahrgänge (männlich 
96 und 97 sowie weiblich) sind verpflichtend. 
W E S E M A N N 
 
Trainerausbildung – C-Lizenz – Modullehrgang „Kinde rhandball“ 
Für interessierte Trainer/innen weise ich auf die anliegende Ausschreibung zum Modullehrgang 
„Kinderhandball“ des Handballkreises Bielefeld-Herford hin.  
Es sind noch Teilnehmerplätze frei! Die Anmeldefrist wurde bis zum 28.09.2010 verlängert! 
W E S E M A N N 
 
Gruppenhelfer/innen – Ausbildung 
In Kooperation mit dem Kreissportbund Minden-Lübbecke (KSB) bietet der Handballkreis Minden-Lübbecke 
e.V. in diesem Jahr wiederum eine Ausbildung für Gruppenhelfer/innen mit Schwerpunkt Handball an. Die 
Gruppenhelfer-Ausbildungen richten sich an Jugendliche, die Interesse, Zeit und Lust haben, erste aktive 
ehrenamtliche und soziale Tätigkeiten in Bewegungs-, Spiel- und Sportgruppen verantwortungsvoll zu 
übernehmen. 
Näheres ist der Homepage des Handballkreises unter dem Button „Lehrwesen“ zu entnehmen. 
Allen Verantwortlichen für TSTF – Gruppen und/oder weiteren Verein – Schule – Kooperationen kann ich 
dieses interessante Angebot für junge Ehrenamtliche sehr empfehlen. 
W E S E M A N N 
 

B. Spielbetrieb  
 

Senioren  
 
Staffel 0120 1. Kreisliga 
Der Spieler Nottmeier (Pass Nr.: 043023) von Tuspo-Meissen wurde im Meisterschaftsspiel 0120-006 am 
12.09.2010, laut Eintragung im Spielbericht, nach Regel 8.6 mit Bericht disqualifiziert. Er erhält gemäß 
Rechtsordnung § 17,5c, wegen besonders grob unsportlichem Verhalten, eine Sperre von zwei 
Meisterschafts- bzw. Pokalspielen, längstens jedoch einen Monat. 
Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel des Einspruchs gegeben. Dieser ist schriftlich innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen nach der Bekanntgabe/Zustellung dieses Bescheides in fünffacher Ausfertigung 
bei der Vorsitzenden des Kreisspruchausschusses Cornelia Grieser, Häverstädter Weg 14, 32429 Minden 
einzulegen. Auf die besonderen Form- und Gebührenvorschriften der §§ 37, 44 der Rechtsordnung des 
DHB wird hingewiesen. 
B U D D E 
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Staffel 0124 2. Kreisklasse 
Der Offizielle Rolf Fischer von der HSG Espelkamp/Fabbenstedt  wurde im Meisterschaftsspiel 0124-012 
am 19.09.2010, laut Eintragung im Spielbericht, disqualifiziert. Er erhält gemäß Rechtsordnung § 17,5c, 
wegen besonders grob unsportlichem Verhalten, eine Sperre von zwei Meisterschafts- bzw. Pokalspielen, 
längstens jedoch einen Monat.  
Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel des Einspruchs gegeben. Dieser ist schriftlich innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen nach der Bekanntgabe/Zustellung dieses Bescheides in fünffacher Ausfertigung 
bei der Vorsitzenden des Kreisspruchausschusses Cornelia Grieser, Häverstädter Weg 14, 32429 Minden 
einzulegen. Auf die besonderen Form- und Gebührenvorschriften der §§ 37, 44 der Rechtsordnung des 
DHB wird hingewiesen. 
B U D D E 
 
Staffel 0124 2. Kreisklasse 
Der Spieler Marcel Fischer (Pass Nr.: 259934) von der HSG Espelkamp/Fabbenstedt  wurde im 
Meisterschaftsspiel  0124-012 am 19.09.2010, laut Eintragung im Spielbericht, mit Bericht disqualifiziert. Er 
erhält gemäß Rechtsordnung § 17,5c, wegen besonders grob unsportlichem Verhalten, eine Sperre von 
zwei Meisterschafts- bzw. Pokalspielen, längstens jedoch einen Monat.  
Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel des Einspruchs gegeben. Dieser ist schriftlich innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen nach der Bekanntgabe/Zustellung dieses Bescheides in fünffacher Ausfertigung 
bei der Vorsitzenden des Kreisspruchausschusses Cornelia Grieser, Häverstädter Weg 14, 32429 Minden 
einzulegen. Auf die besonderen Form- und Gebührenvorschriften der §§ 37, 44 der Rechtsordnung des 
DHB wird hingewiesen. 
B U D D E 
 
Jugend  
 
mA-Jugend Kreisliga 
Das Spiel 0135-011 HCE Bad Oeynhausen geg. HSG Hüllhorst 2 wird mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für 
den HCE Bad Oeynhausen gewertet, da die HSG Hüllhorst dieses Spiel abgesagt hat. Gem. 
Mindeststrafenkatalog Nr. 5 (§§ 19, 25 RO), wird eine Ordnungsstrafe von 50 Euro gegen die HSG 
Hüllhorst verhängt. 
Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel des Einspruchs gegeben. Dieser ist schriftlich innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen nach der Bekanntgabe/Zustellung dieses Bescheides in fünffacher Ausfertigung 
bei der Vorsitzenden des Kreisspruchausschusses Cornelia Grieser, Häverstädter Weg 14, 32429 Minden 
einzulegen. Auf die besonderen Form- und Gebührenvorschriften der §§ 37, 44 der Rechtsordnung des 
DHB wird hingewiesen. 
T I E M A N N 
 
wA-Jugend Kreisliga 
Im Spiel 0170-007 HSG Espelkamp/Fabbenstedt geg. TuS SW Wehe setzte die HSG 
Espelkamp/Fabbenstedt die nicht spielberechtigte Spielerin Julia Gloede ein. Das Spiel wird aus diesem 
Grund mit 0:0 Toren und 0:2 Toren für den TuS SW Wehe gewertet (§ 19 Abs. 1 Nr. h in Verbindung mit §§ 
10,11 SpO). Darüber hinaus wird die Spielerin Julia Gloede mit einer Sperre von einem Monat, d.h. bis 
einschl. 10. Oktober 2010 bestraft (§ 20 RO) und die HSG Espelkamp/Fabbenstedt mit einer 
Ordnungsstrafe von 25 Euro belegt (§ 19, Abs. 2 RO), sh. auch Mindeststrafenkatalog Nr. 21. 
Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel des Einspruchs gegeben. Dieser ist schriftlich innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen nach der Bekanntgabe/Zustellung dieses Bescheides in fünffacher Ausfertigung 
bei der Vorsitzenden des Kreisspruchausschusses Cornelia Grieser, Häverstädter Weg 14, 32429 Minden 
einzulegen. Auf die besonderen Form- und Gebührenvorschriften der §§ 37, 44 der Rechtsordnung des 
DHB wird hingewiesen. 
T I E M A N N 
 
Staffel 0140 - B-Jugend 
Die mB-Jugend des TuS Gehlenbeck ist zum Spiel 0140-006 am 12.09.10 nicht angetreten. Gem. 
Ausschreibung wird eine Ordnungsstrafe von 50 Euro verhängt (sh. auch Mindeststrafenkatalog Nr.4). Die 
Punkte gehen an Mannschaft von der HSG Stemmer/Friedewalde. Sollten die Mannschaften in der 
Rückrunde nochmals aufeinandertreffen, erhält die HSG Stemmer/Friedewalde das Heimrecht. Die 
angefallenen Schiedsrichterkosten in Höhe von 30,15 Euro sind der HSG Stemmer/Friedewalde vom TuS 
Gehlenbeck bis zum 31.10.10 zu erstatten. 
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Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel des Einspruchs gegeben. Dieser ist schriftlich 
innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach der Bekanntgabe/Zustellung dieses Bescheides in fünffacher 
Ausfertigung bei der Vorsitzenden des Kreisspruchausschusses Cornelia Grieser, Häverstädter Weg 14, 
32429 Minden einzulegen. Auf die besonderen Form- und Gebührenvorschriften der §§ 37, 44 der 
Rechtsordnung des DHB wird hingewiesen. 
N O O R M A N N 
 
Staffel 0140 - B-Jugend 
Der Spieler Phillip Schurbaum vom TuS Lahde/Quetzen Pass-Nr. 383239 wurde im M-Spiel 0140-009 TuS 
Lahde/Quetzen gegen SC Petershagen am 19.09.2010 wegen Schiedsrichterbeleidigung disqualifiziert. Der 
Spieler erhält eine Sperre von zwei M-Spielen, längstens einen Monat, bis einschließlich 18.10.2010.  
Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel des Einspruchs gegeben. 
Dieser ist schriftlich innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach der Bekanntgabe/Zustellung dieses 
Bescheides in fünffacher Ausfertigung bei der Vorsitzenden des Kreisspruchausschusses Cornelia 
Grieser,Häverstädter Weg 14, 32429 Minden einzulegen. Auf die besonderen Form- und 
Gebührenvorschriften der §§ 37, 44 der Rechtsordnung des DHB wird hingewiesen. 
N O O R M A N N 
 
E 2001 
Mit Email vom 11. September wurde allen Vereinen der vorgesehene Spielplan der E2001-Runde bis 
Weihnachten zur Verfügung gestellt. Leider habe ich mit Ausnahme vom TVE Röcke-Klus und von der HSG 
EURo keine Rückmeldungen bzgl. der Spielzeiten erhalten. Ich bitte darum, dass dieses kurzfristig 
nachgeholt wird. Zur Information habe ich den Plan, Stand 21.9.2010, diesem Rundbrief beigefügt. 
T I E M A N N 
 
Mini-Spielfeste 
Das Mini-Spielfest 110-2-001 mit Ausrichter TuS SW Wehe am 26.09. um 14:00 Uhr fällt aus und wird zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Ich bitte die teilnehmenden Vereine um Beachtung. 
H U C K 
 
 
 
 
 

Der nächste Handballrundbrief erscheint am 30. September 2010 


